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Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 08306 

Beschlussvorlage für den Bauausschuss am 06.12.2022 (VB) 
Öffentliche Sitzung 

An das Baureferat 

Die Stadtkämmerei stimmt der Beschlussvorlage nicht zu. 

Die in der Beschlussvorlage genannte investive Maßnahme und Finanzierung sowie die 
ergänzenden konsumtiven Mittel für den späteren Betrieb wurden weder zum Eckdaten-
beschluss noch zu den sonstigen Vorhaben gemeldet.  
Zudem ist eine Finanzierung der benötigten investiven sowie konsumtiven Mittel durch 
Einsparungen oder aus dem Referatsbudget nicht gegeben.  

Mit dem Beschluss „Haushaltsplan 2023 Eckdatenbeschluss“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 
06456) wurde gem. Antragspunkt 2 festgelegt, dass die in der Anlage 3 zum 
Eckdatenbeschluss als anerkannt gekennzeichneten Beschlüsse eingebracht werden sollen. 
Die nun vorliegende Beschlussvorlage ist nicht Teil der anerkannten Beschlüsse gemäß der 
Anlage 3 zum Eckdatenbeschluss.  

Weiterhin wurde gem. Antragspunkt 3 der Beschlussvorlage „Haushaltsplan 2023 
Eckdatenbeschluss“ (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 06456) festgelegt, dass ohne eine 
Kompensation keine weiteren Beschlussvorlagen eingebracht werden dürfen. Sollte die 
Vorlage dennoch beschlossen werden, müssen die hierfür benötigten Ressourcen aus dem 
eigenen Referatsbudget getragen werden.  
Es wäre überdies grundsätzlich möglich, ein anerkanntes Vorhaben gem. Beschlussfassung 
des Eckdatenbeschlusses zu Gunsten dieser Beschlussvorlage nicht einzubringen, wenn der 
finanzielle Gesamtrahmen eingehalten wird. Dies ist in der Beschlussvorlage entsprechend 
darzustellen.  

Des Weiteren verweisen wir auf die Stellungnahme des Personal- und Organisationsreferats. 

Unabhängig davon bitten wir in der Beschlussvorlage auf Seite 9 bei Antrag Nr. 2 und 5 
die Maßnahmennummer 6545 zu ergänzen.  

Auf Seite 9, Antrag Nr. 2, MIP Tabelle neu: 
Im Jahr 2022 stehen im Haushalt und MIP keine Finanzmittel zur Verfügung. Die MIP-
Tabelle muss daher entsprechend geändert und die Mittel in den späteren Jahren 
berücksichtigt werden.  
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